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RS OGH 1991/8/28 9ObA170/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1991

Norm

ArbVG §108 Abs3

Rechtssatz

Die Ausfolgung von Bilanzen sowie Gewinnrechnungen und Verlustrechnungen früherer Geschäftsjahre kann der

Betriebsrat verlangen, wenn eine solche Vorlage seinerzeit unterblieben ist und die Beurteilung der Wirtschaftslage

des Betriebes und seiner Entwicklung auch die Kenntnis der Betriebserfolge vorangegangener Jahre erforderlich

macht.
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